
VERORDNUNG (EG) Nr. 1305/2007 DER KOMMISSION

vom 7. November 2007

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2006 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung
(EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Buchführung der Zahlstellen, der Ausgaben- und
Einnahmenerklärungen und der Bedingungen für die Erstattung der Ausgaben im Rahmen des

EGFL und des ELER

DIE KOMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom
21. Juni 2005 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrar-
politik (1), insbesondere auf Artikel 42 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 883/2006 der Kommission (2) müssen die
von den Mitgliedstaaten im Vorgriff und unter ihrer ei-
genen Verantwortung vor der Genehmigung der Entwick-
lungsprogramme für den ländlichen Raum für den Zeit-
raum 2007—2013 getätigten Ausgaben global in der
ersten Ausgabenerklärung nach der Genehmigung dieser
Programme gemeldet werden. Diese Regel war für die
nicht bis zum 31. März 2007 genehmigten Programme
vorgesehen worden.

(2) Eine große Zahl von Programmen kann aber erst nach
dem 16. Oktober 2007 genehmigt werden. Daher wird
es für das Jahr 2007, das erste Jahr des Programmpla-
nungszeitraums, für den Großteil der von den Mitglied-
staaten im Vorgriff getätigten Ausgaben nicht möglich
sein, eine Ausgabenerklärung so rechtzeitig zu erstellen,
dass sie für das Jahr 2007 berücksichtigt werden können.

(3) Zwecks Erleichterung der finanziellen Abwicklung der
Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum ist da-
her eine neue Frist festzusetzen, die den Mitgliedstaaten
ermöglicht, abweichend von Artikel 16 Absatz 2 Unter-
absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2006 eine spezi-

fische ergänzende Ausgabenerklärung für Ausgaben zu
erstellen, die sie im Rahmen der von der Kommission
zwischen dem 15. Oktober und dem 12. Dezember
2007 genehmigten Programme im Vorgriff getätigt ha-
ben.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 883/2006 ist entsprechend zu
ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Ag-
rarfonds —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Dem Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 883/2006 wird folgender Text angefügt:

„Des Weiteren wird im Zusammenhang mit den von der
Kommission zwischen dem 15. Oktober und dem 12. De-
zember 2007 genehmigten Entwicklungsprogrammen für
den ländlichen Raum für die von den Zahlstellen bis ein-
schließlich 15. Oktober 2007 im Vorgriff getätigten Ausga-
ben abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes eine
spezifische Ausgabenerklärung bis spätestens 12. Dezember
2007 erstellt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 7. November 2007

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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